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Text 

Vornahme einer Freiheitsbeschränkung 

§ 5. (1) Eine Freiheitsbeschränkung darf nur auf Grund der Anordnung einer dazu befugten Person 
vorgenommen werden. Anordnungsbefugt sind 

 1. für Freiheitsbeschränkungen durch medikamentöse oder sonstige dem Arzt gesetzlich 
vorbehaltene Maßnahmen und alle damit in unmittelbarem Zusammenhang erforderlichen 
Freiheitsbeschränkungen ein Arzt; 

 2. für Freiheitsbeschränkungen durch Maßnahmen im Rahmen der Pflege ein mit der Anordnung 
derartiger freiheitsbeschränkender Maßnahmen von der Einrichtung betrauter Angehöriger des 
gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege und 

 3. für Freiheitsbeschränkungen durch Maßnahmen im Rahmen der Betreuung in Einrichtungen der 
Behindertenhilfe die mit der pädagogischen Leitung betraute Person und deren Vertreter. 

(2) Sofern der Bewohner länger als 48 Stunden dauernd oder über diesen Zeitraum hinaus wiederholt 
in seiner Freiheit beschränkt wird, hat der Leiter der Einrichtung unverzüglich ein ärztliches Gutachten, 
ein ärztliches Zeugnis (§ 55 Ärztegesetz 1998) oder sonstige ärztliche Aufzeichnungen (§ 51 
Ärztegesetz 1998) darüber einzuholen, dass der Bewohner psychisch krank oder geistig behindert ist und 
im Zusammenhang damit sein Leben oder seine Gesundheit oder das Leben oder die Gesundheit anderer 
ernstlich und erheblich gefährdet. Diese ärztlichen Dokumente müssen im Zeitpunkt der Vornahme der 
Freiheitsbeschränkung aktuell sein. 
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(3) Eine Freiheitsbeschränkung darf nur unter Einhaltung fachgemäßer Standards und unter 
möglichster Schonung des Bewohners durchgeführt werden. 

(4) Eine Freiheitsbeschränkung ist sofort aufzuheben, wenn deren Voraussetzungen nicht mehr 
vorliegen. 
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